
SEV - Gewerkschaft des Verkehrspersonals, UV Pensionierte

Geschäftsreglement SEV PV Sektion Buchs-Chur

1. Name, Zweck und Sitz Statuten SEV
(Grundsatz: Die männliche Form gilt für beide Geschlechter)
Die Sektion Buchs-Chur ist eine Teilorganisation von SEV und  PV, 
damit ein Verein im Sinn von Art. 60 ff des ZGB. 
Gemäss Statuten SEV und GR PV wahrt und fördert die Sektion die 
Interessen, fördert die Kollegialität und Freundschaft der Mitglieder. 
Sektionssitz ist der Wohnort Präsident.

2. Mitgliedschaft  Mitgliederzuteilung SEV
Über Eintritt, Austritt, Übertritt und Ausschluss, Pflichten und Rechte 
gelten Statuten SEV sowie GR PV. Übertritt vom Aktivunterverband 
SEV zum PV erfolgt bei SBB Mitarbeitern automatisch. 
Ein Austritt kann nur auf Ende des Kalenderjahres erfolgen, dabei ist 
eine Kündigungsfrist von 6 Monaten einzuhalten, sie ist schriftlich bis 
30.6. an die Sektion zu richten. Die Mitgliedschaft eines Verstorbenen 
wird auf dessen Ehepartner übertragen. Der Sektionsbeitritt kann dann  
innerhalb von 90 Tagen schriftlich bei der Sektion abgelehnt werden.
Die Sektion umfasst SBB Pensionierte nach Mitgliederzuteilung SEV. 
Rentner anderer Sektionen haben sich zur Mitgliedschaft bei unserer 
Sektion anzumelden. Über Aufnahme entscheidet Sektionsvorstand.
Lebenspartner von PV Mitgliedern können als „Partner“ in gleicher 
Weise aufgenommen werden, jedoch nach GR PV ohne Stimmrecht.

3. Beiträge SEV und PV nach Beitragsreglement SEV und GR PV
Die Beiträge sind durch SEV Vorstand und  DV PV festzulegen und 
der Sektion mitzuteilen. PV Mitglieder zahlen 50 % ev. 25 % SEV 
Grundbeitrag, Partner ehemaliger SEV Mitglieder die Hälfte davon. 
Auch Unterverbands- und Sektionsbeitrag wird geteilt. Bei PK SBB 
erfolgt ein Abzug von der Rente. Übrige erhalten die Jahresrechnung 
vom Sektionskassier  wie „Partner“ für den Lokalbeitrag. 
Mitglieder- und Lokalbeitrag Sektion bestimmt die HV auf Antrag.
Beitragsfrei ist ein Mitglied ab 1. Januar im Jahr des 90. Geburtstags.

4. Mitgliederrechte Reglement Teilorganisationen SEV  (TO)
4.1   Initiative     nach Statuten SEV und TO
4.2   Versammlungsbeschlüsse sind dem fakultativen Referendum  
        unterstellt (Wahlen ausgenommen). Es muss innert 2 Monaten 

von 10 % der Sektionsmitglieder  mit Unterschrift unterstützt 
werden. TO SEV    

4.3  Urabstimmung durch die GPK nach TO SEV   
4.4  Delegierte an DV und Kongress regelt GR PV im Anhang.
4.5  Anträge  3 Wochen vor der Versammlung schriftlich an den 

Sektionsvorstand. 



5.  Organisation und Haftung  TO SEV
Sektionsbehörden sind:
a Mitgliederversammlung.            b Sektionsvorstand.
Kontrollstelle Sektion ist die Geschäftsprüfungskommission (GPK).
Die Sektion haftet ausschliesslich mit dem Vereinsvermögen.

6. Mitgliederversammlung TO und GR PV
An der Hauptversammlung im Frühjahr wird über Jahresrechnung, 
Budget und Jahresbericht abgestimmt. Delegierte an Kongress und DV 
werden auf Antrag Vorstand bestimmt. Die Herbstversammlung wählt 
Präsident, Vorstand und Geschäftsprüfungskommission. 
Nach Bedarf findet eine Sommerversammlung statt. Ausserordentliche 
Versammlungen bestimmen Vorstand oder 10 % der Mitglieder.
Dauertraktandenliste im Anhang für ordentliche Versammlungen.

7. Vorstand TO und GR PV
Vorstand und GPK werden für eine Amtsperiode von 4 Jahren gewählt.

7.1 Der Sektionsvorstand besteht aus: 
a Präsident  

b Bis zu 6 Vorstandsmitgliedern. Der Vorstand konstituiert sich selbst.
   Die Aufgaben sind im „Pflichtenheft Vorstand“ geregelt.
                
7.2Rechtsverbindliche Unterschrift führen Kassier, Sektionspräsident 

und Vizepräsident kollektiv zu zweit.

7.3  GPK  Die Geschäftsprüfungskommission umfasst 3 Mitglieder    
       und 1 Ersatz, sie sind noch ein Mal für 4 Jahre wählbar. 
- Bestimmt ein Mitglied zur Teilnahme an Vorstandssitzungen
- Kontrolliert Tätigkeit des Vorstands, prüft die Jahresrechnung 
- Erstellt Antrag, stimmt an der Hauptversammlung darüber ab.

7.4Der Vorstand kann Krankenbesucher bestimmen. 
      Sie besuchen Geburtstagsjubilare und kranke Mitglieder.

7.5Der Vorstand kann pro Jahr Fr. 2500.- a. o. Ausgaben beschliessen.

8. Entschädigung im „Pflichtenheft Vorstand“
Jahresentschädigung und Sitzungsgeld der Funktionäre wird von der 
Hauptversammlung auf Antrag festgelegt. Reisetaxe nach Tarif OeV. 

9. Todesfälle 
Angehörige oder Mitglieder informieren Mutationsführung, die alles 
Notwendige veranlasst. Den Hinterbliebenen kann beratend Beistand 
geleistet werden. Sektionsaufgaben nach „Pflichtenheft Vorstand“.



10. Fusion,  Auflösung
Wird ein Antrag auf Fusion oder Auflösung an einer Versammlung 
angenommen, so ist die Entschädigung der Delegation festzulegen.
Vorstand und GPK führen Verhandlungen mit der übernehmenden 
Sektion und berücksichtigen finanzielle und ideelle Interessen ihrer 
Mitglieder. 
Eine Mitgliederversammlung beschliesst mit Zweidrittelmehrheit der 
Stimmenden eine Fusion oder eine Dreiviertelmehrheit Auflösung
der Sektion. Der Vorstand SEV muss zustimmen. Nach Abzug von 
Unkosten und Entschädigung wird das restliche Vermögen, nach 
Köpfen aufgeteilt, der/den übernehmenden Sektion(en) überwiesen.      

11. Anwendung und Revision Geschäftsreglement
Bestimmungen ZGB, Vorschriften SEV und GR PV sind umzusetzen 
und gelten sinngemäss. Auf Antrag des Sektionsvorstandes revidiert die
Mitgliederversammlung mit der  Mehrheit der Stimmenden das 
Geschäftsreglement.
Dieses muss auf Antrag des ZA vom ZV PV genehmigt werden.

12. Genehmigung
Nach Genehmigung durch ZV PV und Sektion tritt das GR sofort in 
Kraft und ersetzt die Ausgabe vom 05.03.2008.

Beschlossen an der Sektionshauptversammlung vom 11.März 2014

Für den Vorstand der SEV PV  Sektion Buchs-Chur

   
Präsident Sekretär
Heini Eggenberger i.V. Jan Sterma

Genehmigt vom Zentralvorstand des PV SEV am 18. März 2014

Zentralpräsident Zentralsekretär
Ricardo Loretan Otto Huser



Statutarische Traktanden  HV So He

1. a) Begrüssung und Appell x x x
    b) Vorschläge und Wahl Stimmenzähler x x x

2.    Protokoll der letzten Versammlung x x x 

3. a) Jahresbericht Präsident x
    b) Wahl Delegierte an DV und Kongress x

3.  Informationen Sektion DV Kongress x

3.  Wahlen: 
    a) Präsident x
    b) Vorstand x
    c) GPK x

4.  Mutationen ab letzter Versammlung x x x

5. a) Jahresrechnung x
    b) Bericht GPK x
    c) Budget x 
 
5.  Vorschau Sektionsreise x

5.  Sektionsreise bestimmen x

6. a) Korrespondenz x x x
    b) Mitteilungen x x x

7.  Ehrungen  (Region Sa  Bu  Ch) x x x  

8.  Allgemeine Umfrage x x x

9.  Referat, Bilder, Besichtigungen etc.  

Ausserordentliche Traktanden und 9., sowie Neuwahlen, Anträge, 
wichtige Geschäfte werden in der Versammlungsanzeige erwähnt.
Vorverlegung dieser Geschäfte nach Bedarf.


